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KURZE BEGRÜNDUNG 

Auf der Grundlage eines Mandats des Rates hat die Kommission Verhandlungen mit dem 

Königreich Marokko über die Verlängerung des Protokolls zum partnerschaftlichen 

Fischereiabkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und dem Königreich Marokko 

aufgenommen. Nach Abschluss der Verhandlungen haben die Verhandlungsführer am 

24. Juli 2013 einen Entwurf des neuen Protokolls paraphiert. Das neue Protokoll gilt ab dem 

Datum seines Inkrafttretens für einen Zeitraum von vier Jahren. 

 

Das wichtigste Ziel des Protokolls zu dem Abkommen besteht darin, den Fischereifahrzeugen 

aus der Europäischen Union im Rahmen des verfügbaren Überschusses Fangmöglichkeiten in 

den Gewässern des Königreichs Marokko zu bieten. 

 

Gemäß Artikel 43 Absatz 2 und Artikel 218 Absatz 6 Buchstabe a des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union kann das Europäische Parlament seine Zustimmung 

erteilen oder diese verweigern. 

 

Ein früheres, seit dem 28. Februar 2011 vorläufig angewandtes Protokoll wurde vom Parlament 

nicht gebilligt. 

 

Das neue Protokoll sieht eine finanzielle Gegenleistung von insgesamt 120 584 000 EUR für 

den gesamten Zeitraum und 120 000 000 EUR für die Erhaltung und Bewirtschaftung der 

natürlichen Ressourcen vor. Die jährliche finanzielle Gegenleistung in Höhe von 

30 000 000 EUR setzt sich wie folgt zusammen: a) ein Betrag von 16 000 000 EUR für den 

Zugang und b) ein Betrag von 14 000 000 EUR für die Unterstützung der Entwicklung 

fischereipolitischer Maßnahmen des Königreichs Marokko. Diese Förderung steht im Einklang 

mit den Zielen der nationalen Fischereipolitik, insbesondere den Anforderungen des 

Königreichs Marokko bei der Bekämpfung der illegalen Fischerei. 

 

Das Abkommen weist folgende inhaltliche Merkmale auf: 

 

Art der 

Ausgabe 

2014 2015 2016 2017 Gesamt 

(EUR) 

Operative 

Mittel 

30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 120 000 000 

Verwaltungsau

sgaben 

131 000 131 000 131 000 191 000 584 000 

INSGESAMT 30 131 000 30 131 000 30 131 000 30 191 000 120 584 000 

 

Nach Ansicht des Verfassers der Stellungnahme ist das Protokoll aus folgenden Gründen sehr 

problematisch: 

 Ernsthafte Zweifel am Kosten-Nutzen-Verhältnis des Abkommens 

Das frühere Protokoll wies aufgrund einer geringen Ausnutzung der ausgehandelten 

Fangmöglichkeiten ein sehr schlechtes Kosten-Nutzen-Verhältnis auf. Einer im Auftrag der 
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Kommission durchgeführten Bewertung zufolge waren die Kosten des Abkommens im 

Verhältnis zu den tatsächlich genutzten Fangmöglichkeiten sehr hoch. Der geschätzte Umsatz 

der europäischen Flotten betrug 30,2 Mio. EUR, was lediglich 0,83 EUR für jeden von der EU 

investierten Euro entspricht. Wird als Indikator nur die Wertschöpfung durch die europäischen 

Reeder im Rahmen des Abkommens (direkter und indirekter Mehrwert für die EU) 

herangezogen, so ergibt sich ein noch weniger beeindruckendes Kosten-Nutzen-Verhältnis für 

die Investition der EU: 0,65 EUR Wertschöpfung für jeden investierten Euro. Diese Zahlen 

liegen weit unter den entsprechenden Indikatoren für andere Fischereiabkommen. 

Aus den Zahlen geht klar hervor, dass das Abkommen in finanzieller Hinsicht ineffizient ist. In 

dem Bewertungsbericht wird der Schluss gezogen, dass das Abkommen hinsichtlich der 

Kostenwirksamkeit das am wenigsten erfolgreiche von allen bilateralen partnerschaftlichen 

Fischereiabkommen ist. 

Die Kommission hat bedauerlicherweise keine überzeugenden Belege dafür vorgelegt, dass das 

neue Abkommen das Kosten-Nutzen-Verhältnis verbessern würde. 

 Zweifel an der Achtung des Grundsatzes, nur Überschussbestände zu befischen 

Außerdem bestehen besorgniserregende Umweltprobleme im Zusammenhang mit dem 

Abkommen. Von den elf Grundfischbeständen, die in marokkanischen Gewässern befischt 

werden, sind fünf überfischt (Seehecht, Achselfleckbrasse, Tintenfisch, Kalmar, 

Tiefseegarnelen), vier voll befischt (Meerbrasse, großäugiger Zahnbrasse, Dorade, 

Mittelmeerbarsch), während zwei Bestände mangels Daten nicht hinreichend analysiert werden 

konnten (Senegalesischer Seehecht, Kalmar). Angesichts der fast vollständigen Erschöpfung 

dieser Bestände stellt sich die Frage, ob der Grundsatz, wonach die Fischereifahrzeuge aus der 

EU nur Überschussbestände befischen, geachtet wird. 

Auch hier ist nicht ersichtlich, wie die Probleme mit dem neuen Abkommen gelöst würden. 

Ferner ist bemerkenswert, dass die Kommission angibt, dass das neue Abkommen dem 

Problem der Überfischung Rechnung trage, obgleich keine aus jüngerer Zeit stammende 

wissenschaftliche Bewertung des Zustands der Bestände in marokkanischen Gewässern 

vorliegt. 

 Vollkommene Außerachtlassung der Westsahara-Frage in dem Abkommen 

Außer den genannten wirtschaftlichen, ökologischen, umweltbezogenen und sonstigen 

Mängeln des Protokolls bestehen strittige rechtliche Fragen im Zusammenhang mit der 

Westsahara, einem von Marokko besetzten Gebiet. Die Frage bei diesem Protokoll ist, ob es, 

wie es der Juristische Dienst des Europäischen Parlaments fordert, der saharauischen 

Bevölkerung unmittelbar zugutekommt. In den einschlägigen Dokumenten zum Protokoll wird 

diese sensible Frage nicht geklärt, und die Kommission hat die saharauische Bevölkerung 

offenbar nicht um ihre Meinung oder ihre Zustimmung bezüglich der Fischerei in ihren 

Gewässern ersucht. 

Erwähnenswert ist ferner, dass Marokko davon abgesehen hat, die Gewässer vor der Küste der 

Westsahara zur ausschließlichen Wirtschaftszone zu erklären. Rein rechtlich gesehen bedeutet 

dies, dass die EU Marokko für die Fischerei in internationalen Gewässern bezahlt. 
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Zusammenfassend ist der Verfasser der Stellungnahme der Ansicht, dass das Abkommen in der 

vorliegenden Form hinsichtlich Effizienz und Wirksamkeit, aber auch hinsichtlich der 

Ordnungsmäßigkeit höchst fragwürdig ist. 

 

 

****** 

Der Haushaltsausschuss ersucht den federführenden Fischereiausschuss, dem Parlament die 

Zustimmung vorzuschlagen. 
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